
Anhang 1 Temporäre Reklameeinrichtungen für Veranstaltungen, Anlässe, Wahlen oder Abstimmungen 

Art der Reklameeinrichtung 
 

Gemeindeeigene Plakatständer Vereinseigene, private, kantonale oder 
regionale Werbeträger 

Gemeindeeigene 1-fach / 3-fach-Klappständer 
 

Werbung politischer Parteien 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Format Weltformat F4 Fläche 3m2 / Höhe 2.5m / Kuben 2m3 1-fach oder 3-fach Klappständer Weltformat F4 

Standort 
 

Nur an den offiziellen Anschlagstellen 
bzw. Standorte 

Nur an den Standorten für 
vereinseigene Reklameeinrichtungen 
(Anhang 3) 

Nur an den offiziellen Standorten Nur an den Standorten für 
Werbung von politischen 
Parteien (Anhang 4) 
Verboten an Bäumen, 
Kandelabern und öffentlichen 
Gebäude /Einrichtungen, etc. 

Nutzung Vereine, Firmen, Institutionen, 
Gemeinde 

Vereine, Firmen, Institutionen, Kanton, 
Gemeinde oder Birsstadt-Gemeinden 
und benachbarte Gemeinden  

Politische Parteien oder Gemeinde 
Nur für Wahlen, Abstimmungen, politische 
Veranstaltungen oder gemeindeeigene Zwecke 

Politische Parteien 
Nur für Wahlen und 
Abstimmungen 

Aufstellen / Montage Aushang und Entfernung erfolgt durch 
den Gemeindewerkhof 

Aushang und Entfernung erfolgt durch 
den Veranstalter 

Aushang und Entfernung erfolgt durch den 
Gemeindewerkhof 

Aushang und Entfernung erfolgt 
durch Parteien 

Termine Abgabetermin 3 Wochen im Voraus im 
Werkhof (Mo-Fr 08.00-11.30) Aushang 
frühstens 2 Wochen vor Anlass. 
Entfernung 3 Tage nach dem Anlass  

Aushang frühstens 2 Wochen vor 
Anlass. Entfernung 3 Tage nach dem 
Anlass.  

Abgabetermin spätestens 6 Wochen vor Wahl- 
oder Veranstaltungstermin im Werkhof (Mo-Fr 
08.00-11.30). Aushang frühestens 6 Wochen 
vor Wahl- oder Veranstaltungstermin. 
Entfernung 3 Tage nach Wahl oder 
Veranstaltungstermin. 

Aushang frühestens 6 Wochen 
vor Wahltag. Entfernung bis 
spätestens 1 Woche nach 
Wahltag. 

Gebühren Vereine: CHF 10.00 / Werbeträger 
Firmen: CHF 20.00 / Werbeträger 
Gemeinden kostenlos 

 gebührenfrei  

Bezahlung Im Voraus In Bar    

  



Anhang 2 

Plakatformate und Zonenzugehörigkeit 

 

Kernzone 
 
F 4 – Weltformat 
 
89.5 x 128 cm Papierformat 
Bis 1.5 m2 

  

Wohnzone, Wohn- und 
Geschäftszone 
 
F200 – Cityformat 
 
116.5 x 170 cm Papierformat 
Bis 2.0 m2 

 

 

Gewerbezone 
 
F12 – Breitformat 
 
268.5 x 128 cm Papierformat 
Bis 3.5 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang 3 

Standorte für Werbeträger von Vereinen, Firmen, Institutionen, Kanton oder Birsstadt-Gemeinden 

 

 

Dornacherstrasse

e 

Hauptstrasse 

Ettingerstrasse 16 nach 

telefonischer Ankündigung 

(061 751 17 27)* 

Hauptstrasse, 

Ortszufahrt 

*Standort Ettingerstrasse 16:  Rasenbereich vor dem Hof und Rasenfläche vor 

der Weide nach telefonischer Ankündigung (061 751 17 27) 



Anhang 4 

Standorte für Werbung von politischen Parteien 

 

 

Dornacherstrasse 

vor Brücke 

Hauptstrasse 

bei ISB 

Ettingerstrasse 16 

nach telefonischer 

Ankündigung     

(061 751 17 27) 

 

Ettingerstrasse, Rabatte 

vor Turnhalle Neumatt 

Hauptstrasse 

Ortszufahrt 

Bahnhofstrasse Verzweigung 

Apfelseestrasse 

(Einmündungsbereich) 

Dornacherstrasse 

Rabatte bei 

Schwimmparkplat

z 
Grünstreifen entlang 

der Finnenbahn am 

Pfeffingerring 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 



 

Gemäss Plan (Anhang 4) besteht an folgenden Standorten für die Parteien die Möglichkeit, ihre 

eigenen Wahlplakate ohne Voranfrage beim Gemeindewerkhof zu platzieren:  

Standort 1 + 2: Hauptstrasse, Höhe ISB (International School) und Ortszufahrt Angenstein  

Standort 3 + 4: Dornacherstrasse, Rabatte beim Schwimmbadparkplatz und an der Böschung 

unterhalb der Überbauung Büntengarten bis zur Brücke H18 

Standort 5: Ettingerstrasse 16, Rasenbereich vor dem Hof und Rasenfläche vor der Weide nach 

telefonischer Ankündigung (061 751 17 27). 

Standort 6: Ettingerstrasse, Rabatte vor Tunrhalle Neumatt 

Standort 7: Pfeffingerring, Grünstreifen entlang der Finnenbahn 

Standort 8: Bahnhofstrasse, Verzweigung Apfelseestrasse (Einmündungsbereich) 

Diese Standorte (siehe auch im Plan) stehen den Parteien frühestens 6 Wochen vor dem Wahltag zur 

freien Verfügung. Die aufgestellten Plakate müssen nach den Wahlen innert 1 Woche wieder 

entfernt werden.  

Wahlplakate werden vom Werkhof eingezogen, wenn sie zu frühzeitig oder nicht an einem der 

vorgegebenen Standorte resp. an Bäumen, Kandelabern sowie öffentlichen Gebäuden und 

Einrichtungen etc. angebracht wurden. Grundlage dafür ist das Reglement über 

Reklameeinrichtungen der Gemeinde Aesch sowie das kantonale Raumplanungs- und Baugesetz. 

 

 

 

 



Hinweis zu den gesetzlichen Bestimmungen 
Orientierungstabelle, wo finde ich was im Reklamereglement und in der Verordnung 

 

Reklameeinrichtung Kernzone Wohnzone / Wohn- & 
Geschäftszone 

Gewerbezone Quartierplan Landwirtschaftszone OeWA-Zone 

Reklamereglement §16 §17 §18 §19  §20 §21 

Reklameverordnung §2 §2 §2 §2 §2 §2 

Fassade    
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Schriften (beleuchtet) Bis 1.5 m2 bis 1.5 m2 Bis 20 m2   

Schriften (unbeleuchtet) Bis 4 m2 Bis 4 m2 Bis 20 m2 Bis 0.25 m2 Bis 0.25 m2 

Schilder / Signete / 
(beleuchtet/unbeleuchtet) 

Bis 1.5 m2 Bis 2 m2 Bis 20 m2   

Digitale Werbeträger Bis 1.5 m2 Bis 2 m2 Bis 3.5 m2   

Grossformatpanelen   Bis 20 m2   

Fahnen 
(beleuchtet/unbeleuchtet) 

x x x   

Freistehend      

Schilder  Bis 1.5 m2 Bis 2 m2 Bis 3.5 m2 x Bis 3.5 m2 

Stelen / digitale Werbeträger / 
Infotafeln 

Bis 1.5 m2 Bis 2 m2 Bis 3.5 m2  Bis 1.5 m2 

Kuben  V 1m3/ H 2 m V 1.5 m3 / H 2 m   

Pylonen   Bis 3.5 m2   

Mobile Fahnen Max. 3 Max. 3 Max. 3   

Festinstallierte Fahnen  x x   

Mobile Angebotstafeln x x x x x 

Schaufensterbeschriftung x x x   

Dachreklamen   Bis 20 m2   

Werbe- / Fesselballone 
(unbeleuchtet) 

  x    

Bandenwerbung       x 

Bautafeln x x x x x x 


	Anhang 1 - temporäre Reklameeinrichtungen
	Anhang 2 - Plakatformate
	Anhang 3 - Standorte für vereinseigene Werbeträ
	Anhang 4 - Standort für politische Werbeträger
	Anhang 5 - Hinweis gesetzliche Bestimmungen

